
Schmidt von Altenheim, Konrad  (1810-1884) 

Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates 1874-1884 

 

S. wurde am 10. Juli 1810 in Agnetheln/Siebenbürgen (Agnita, Rumänien) als Sohn eines 
Pfarrers geboren. Er studierte Rechtswissenschaften am Reformierten Kollegium in Neumarkt 
(Máros Vasarhely, Tĭrgu Mureş) und schlug neben seiner Advokatur (1834—1849) eine 
politische Karriere ein, beginnend als Mitglied des Landtags zu Hermannstadt 1846/47 und 
Klausenburg 1848, sodann als Abgeordneter im Reichstag in Pest 1848. Es folgten 
Funktionen im Staatsdienst als Polizeidirektor von Hermannnstadt (1849), als Finanzrat und –
prokurator (1851, 1856), als Gubernialrat (nach Oktoberdiplom 1860). Er war mit Josef 
Andreas Zimmermann (s.d.) und Georg Daniel Teutsch (s.d.) an der Erarbeitung einer 
Verfassung der Ev. Kirche in Siebenbürgen beteiligt und wurde 1861 erster 
Landeskirchenkurator als der er wegen Erkrankung des greisen Bischofs Georg P. Binder 
(s.d.) die gesamte Last des Kirchenregiments zu tragen hatte. Als Leiter der konstitutionellen 
Gesamtstaatspartei der Siebenbürger Sachsen und Rumänen wurde er 1863 einstimmig zum 
Königsrichter von Hermannstadt und Sachsengrafen, Comes der Sächsischen Nation gewählt. 
In dieser Funktion initiierte er die Gleichstellung der Rumänen im öffentlichen Leben des 
privilegierten Sachsenbodens und wirkte 1863—1865 als Mitglied des Abgeordnetenhauses 
im Wiener Reichsrat, wo er als entschiedener Anhänger der österreichischen Gesamtstaatsidee 
stürmisch gefeiert und zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Nach dem österreichisch-
ungarischen Ausgleich wurde er, als er die Sächsische Nationsuniversität einberief, als Comes 
amtsenthoben und emigrierte nach Wien, wo er in der evangelischen Pfarrgemeinde seit 1870 
als Mitglied des Presbyteriums, seit 1872 als Kurator eine wichtige Rolle spielte und mit ah. 
Entschließung vom 15. November 1874 als Nachfolger von Josef Andreas Zimmermann zum 
Präsidenten des Ev. Oberkirchenrates mit dem Amtstitel Sektionschef ernannt wurde. Als 
solcher war er an der Vorbereitung der Generalsynoden 1883 beteiligt, die er am 20.10.1883 
eröffnete. Er wurde 1875 zum lebenslänglichen Mitglied in das Herrenhaus berufen und als 
Comandeur des Leopold-Ordens, welchen er schon in den 60erJahren erhalten hatte, 1878 in 
den Freiherrnstand mit dem Prädikat „von Altenheim“ erhoben. Er starb infolge eines 
Schlaganfalls am 6. Februar 1884. 
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